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Der Gfenner Hühnerstallbe-
sitzer Markus Stettbacher hat
gegen eine Weisung der Stadt
Rekurs eingelegt. Nun liegt
der Entscheid der Baurekurs-
kommission vor. Beide Partei-
en sehen sich als Sieger.

Max Hugelshofer

19 Seiten umfasst der Entscheid der
kantonalen Baurekurskommission im
Fall Gfenner Geflügelställe. Trotzdem
besteht offenbar Interpretationsspiel-
raum. Beide Parteien interpretieren den
Entscheid sehr unterschiedlich.

Der Streit beschäftigt die Beteiligten
inzwischen seit mehr als zwei Jahren.
Ausgelöst wurde er durch einen Parla-
mentarischen Vorstoss der FDP-Frakti-
on. Der Stadtrat fällte daraufhin den
Entscheid, die widerrechtliche Nutzung
der ehemaligen Geflügelställe in der
Freihaltezone unterhalb der Gfenner La-
zariterkirche zu unterbinden (der «Glat-
taler» berichtete). Besitzer Markus Stett-
bacher nutzt die ehemaligen Ställe als
Lagerräume und als Aufenthaltsort in
seiner Freizeit – gemäss Stadt Düben-
dorf widerrechtlich. Im vergangenen
Oktober lehnte die Stadt ein Umnut-
zungsgesuch Stettbachers ab und for-
derte ihn auf, innert eines halben Jahres
einen Teil der Gebäude abzureissen und
die anderen zu räumen. Darauf reichte
Stettbacher Rekurs ein.

«Schöner Teilsieg»
Nun hält er den Entscheid der Baure-

kurskommission in den Händen. Er
spricht von einem «schönen Teilsieg»,
den er errungen habe. Seine Einwen-
dungen werden teilweise gutgeheissen.
Gemäss Stettbacher bedeutet dies, dass
er zwar die gewerblichen Lager räumen
muss, aber ansonsten bis auf zwei klei-

ne Anbauten alles so bestehen darf, wie
bis anhin. Privat dürfe er sein Land nut-
zen wie bisher. Mit diesem Entscheid
könne er gut leben, sagt er. Weiterzie-
hen werde er seinen Rekurs wohl nicht.
Er fühlt sich in seinem Recht bestätigt.
Ärgerlich sei zwar, dass ihn der ganze
Streit insgesamt etwa 20 000 Franken
gekostet habe. «Ich hoffe aber aus vol-
lem Herzen, dass die Kosten der Stadt
noch einiges höher waren.»

«In wichtigen Punkten bestätigt»
Dezidiert anders sieht dies Hans-Ueli

Hohl, Leiter Hochbau der Stadt Düben-
dorf. Auch er ist der Ansicht, in den
wichtigsten Punkten von der Baure-
kurskommission Recht bekommen zu
haben. Wichtig sei vor allem, dass das
Verbot der gewerbliche Nutzung als La-
ger bestätigt worden sei.

Auch beim Verbot einer Nutzung als
Wochenendhäuschen sei die Kommissi-
on auf der Linie der Stadt. Hinter die
von Stettbacher bisher regelmässig
durchgeführten Grillabende setzt Hohl
ein grosses Fragezeichen: «In der von
der Rekurskommission bestätigten Ver-
fügung heisst es explizit, dass Freizeit-
mobiliar wie etwa das Aussencheminée
weggeräumt werden muss.» Viel Spiel-
raum bleibe dem Besitzer nicht. «Eine
Nutzung als Wochenendhaus ist nicht
möglich», sagt Hohl.

Rekurrent bezahlt mehr
Zu beachten sei zudem auch die Ver-

teilung der Verfahrenskosten, die ledig-
lich zu einem Achtel er Stadt und zu
drei Vierteln dem Rekurrenten auferlegt
werden. «Dies ist immer auch ein Indiz
dafür, wer wirklich gewonnen hat»,
sagt Hohl.

Bei der Stadt ist das weitere Vorge-
hen noch nicht entschieden. Erst eine
erste Sichtung der Unterlagen hat statt-
gefunden. Ob Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht eingereicht werde, sei
zu Zeit Inhalt von juristischen Abklä-
rungen, so Hohl. Klar ist, dass baupoli-

zeiliche Kontrollen auf Stettbacher zu-
kommen, wenn der Entscheid rechts-
kräftig wird. «Es ist eine Pflicht der Bau-

behörde, zu überprüfen, ob baurechtli-
che Verfügungen umgesetzt und da-
nach auch eingehalten werden.»

Gfenn Rekurs von Markus Stettbacher in erster Instanz teilweise gutgeheissen

Beide sehen sich als Gewinner

Wenn der Slogan «Mir zeiget’s eu»
reaktiviert wird, dann ist wieder Dübi-
Mäss. In gut einem Jahr ist es soweit:
vom 28. April bis am 1. Mai 2011. Be-
reits zum zehnten Mal geht dann die
Gewerbeschau in der Eishalle im Chreis
über die Bühne. Vieles bleibt so wie bis-
her, einiges wird aber auch anders. Än-
derungen hat es zum Beispiel in der Zu-

sammensetzung des OKs gegeben. Prä-
sident bleibt André Halter, neu sind es
aber elf statt wie bisher neun Personen,
welche die Messe organisieren. Neu da-
zugekommen sind Bettina Walser, Tho-
mas Buchenhorner, Hans-Peter Fawer,
Bruno Keller, Christina Bünzli und Pe-
ter Metzger. Auch bei der zehnten Aus-
gabe der Dübi-Mäss wird sich eine Gast-

region vorstellen. Nach der Jungfraure-
gion von vor zwei Jahren ist es dieses
Mal die Aletschregion.

Auch eine Sonderschau wird es wie-
der geben. Das Thema: Modellbau. Ge-
mäss Halter ein Bereich, der tausend
Möglichkeiten bietet: «Ich bin über-
zeugt davon, dass es eine tolle Sache
wird.» (max)

Dübi-Mäss

Die Vorbereitungen laufen

Militär

«Beichte» unter
falschem Namen
Merina hat mit der zerschla-
genen Scheibe auf dem Kaser-
nenareal nichts zu tun.

Vergangene Woche berichtete der
«Glattaler» über die ehrliche Merina,
welche mit einem Schneeball ein Fens-
ter auf dem Kasernenareal eingeworfen
und danach einen Umschlag mit Klein-
geld und einem Entschuldigungsschrei-
ben abgegeben hatte.

Name von Kollegin angegeben
Inzwischen ist klar: Eine Schülerin

namens Merina gibt es, sie hat mit der
Geschichte allerdings nichts zu tun. Ge-
mäss Schulleiter Manuel Navarro waren
es drei von Merinas Kolleginnen, wel-
che die Scheibe eingeschlagen haben.
Die Entschuldigung und die Wiedergut-
machung mit dem eigenen Namen zu
unterzeichnen, dazu fehlte ihnen aber
offenbar der Mut. Sie verwendeten den
Namen ihrer Kollegin Merina.

Diese ist inzwischen mehrfach von
Personen aus ihrem Umfeld auf den
Vorfall angesprochen worden. Es ist ihr
sehr wichtig, klarzustellen, dass sie mit
dem ganzen Vorfall nichts zu tun hat.

Gemäss Hausmeister Ernst Homber-
ger haben aber auch die echten Täterin-
nen nichts zu befürchten, wenn sie sich
bei ihm melden. Im Gegenteil: «Ich fin-
de, ihre Ehrlichkeit soll belohnt werden.
Ihr Geld können sie bei mir abholen.»
Daran ändere auch die Tatsache nichts,
dass der Mut nicht mehr für eine Ent-
schuldigung unter eigenem Namen ge-
reicht hat.

Gemeldet haben sich die drei bei
Homberger bislang nicht. Er ist unter
der Telefonnummer 044 823 32 55 er-
reichbar. (max)

Obergericht

Sekundenschlaf
mit Folgen
Ein Dübendorf ist am Steuer
eingeschlafen und nach ei-
nem Unfall mit seinem stark
beschädigten Auto weiter ge-
tuckert. Das wird teuer.

Die Nacht auf den 19. April 2008
wird der heute 53-jährige Maurer aus
Dübendorf nicht mehr so schnell ver-
gessen. Der Schweizer Staatsangehörige
fuhr damals kurz vor fünf Uhr mit sei-
nem Personenwagen über die Uster-
strasse in Richtung Zentrum Düben-
dorf. Offenbar war der spätere Ange-
klagte völlig übermüdet. So fielen ihm
kurz vor einer Tankstelle plötzlich die
Augen zu. Der Sekundenschlaf zog
massive Folgen nach sich. So überfuhr
der Lenker eine Fussgängerinsel und
rammte gleich zwei Inselschutzpfosten.

Verräterische Ölspur
Obwohl der durch den Aufprall er-

wachte Angeklagte den schweren Scha-
den an seinem Fahrzeug sogleich be-
merkt hatte, setzte er sich vom Tatort
ab. Anstatt die Polizei einzuschalten,
tuckerte er mit seinem Wrack noch über
vier Kilometer nach Hause. Es war er-
staunlich, dass er noch so weit kam. So
war der linke, hintere Pneu platt und
die Ölwanne völlig zerstört. Kaum hatte
der Unfallverursacher seinen Wagen in
seiner Garage abgestellt, begab er sich
zu Fuss zu einem an der Schulhaus-
strasse wohnhaften Kollegen, wo er
noch Bier konsumierte. Aufgrund der
verräterischen Ölspur meldete sich aber
bald die Polizei.

Da sich der ermittelte Angeklagte
schon während der Untersuchung um-
fassend geständig zeigte, waren die
Schuldpunkte des Fahrens in fahrunfä-
higem Zustand, der Vereitelung von
Massnahmen, des pflichtwidrigen Ver-
haltens nach einem Unfall sowie des
Führens eines nicht betriebssicheren
Fahrzeugs nicht mehr bestritten.

Hingegen drehten sich die Diskussio-
nen um die angemessene Geldstrafe.
Der Staatsanwalt verlangte aufgrund
von zwei früheren Blaufahrten eine teil-
bedingte Geldstrafe von 180 Tagessät-
zen zu 100 Franken sowie eine Busse
von 1500 Franken. Die Hälfte der 18 000
Franken sollte der Autohalter bezahlen.

Die Verteidigung stellte einen Gegen-
antrag auf 180 Tagessätze zu 70 Fran-
ken sowie 1000 Franken Busse. Dabei
sollte die gesamte Geldstrafe bedingt
ausfallen. So würden die Vorsünden auf
die weit zurückliegenden Jahre 2001
und 2002 zurückgehen, plädierte er.

Gerichte auf dem Mittelweg
Sowohl das Bezirksgericht Uster als

auch das Zürcher Obergericht schlugen
einen Mittelweg ein. Die Oberrichter
setzten in einem nun eröffneten Urteil
eine teilbedingte Geldstrafe von 180 Ta-
gessätzen zu 50 Franken fest. Verbun-
den mit einer Busse von 200 Franken.

90 Tagessätze, also 4 500 Franken
soll der Rückfallsünder bezahlen. 90 Ta-
gessätze wurden aufgeschoben, bei ei-
ner langen Probezeit von vier Jahren.

Obwohl der Verteidiger einiges he-
rausgeholt hatte, soll der Dübendorfer
neben der Teil-Geldstrafe und Busse
von insgesamt 4700 Franken auch auf-
gelaufene Gerichtsgebühren von über
2000 Franken bezahlen. Hinzu kommen
noch Anwaltskosten. (ait)

Kinder- und Jugendarbeit

Ein bunter
Jahresrückblick

Die Kinder- und Jugendarbeit Düben-
dorf (KJAD) schaut auf ein erfolgreiches
Jahr zurück. Der soeben erschienene
Jahresbericht 2009 gibt einen bunten
Einblick in die zahlreich realisierten
Projekte und Aktionen. Ab sofort kann
er auf der Website www.kjad.ch unter
der Rubrik «Aktuelles» heruntergeladen
und eingesehen werden. Als Broschüre
erhält man ihn kostenlos über die Mail-
adresse kjad@duebendorf.ch. (e)

Die Hühnerställe von Markus Stettbacher geben wieder zu reden. (A)


